
Beschäftigungsverfahrensverordnung
Das BMWA hat am 22.11.04 die Verordnung zum Arbeitsmarktzugang für bereits in Deutschland le-
bende Ausländer ("Beschäftigungsverfahrensverordnung") erlassen (BGBl I v. 02.12.04, 2934),
download

   http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/gesetzgebung/BeschVO_Inland_221104.doc

Die Verordnung regelt u.a.:

• Ausländer, die (derzeit) eine Aufenthaltserlaubnis (oder -befugnis) besitzen und sich seit
mindestens vier Jahren geduldet oder erlaubt (also mit Aufenthaltserlaubnis, -befugnis, oder -
gestattung) in Deutschland aufhalten, erhalten nach § 9 einen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang,
also eine Arbeitserlaubnis ohne Arbeitsmarktprüfung.

• Ausländer mit Duldung erhalten nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland einen nachrangigen
Zugang zum Arbeitsmarkt. Ausgeschlossen ist der Arbeitsmarktzugang für Geduldete jedoch nach
§ 11 der VO auch über die Jahresfrist hinaus, wenn der Geduldete eingereist ist, um Sozialhilfe zu
erhalten, oder wenn er durch sein Verhalten seine Abschiebung verhindert. Die Regelung ent-
spricht dem jetzigen § 5 Nr. 5 ArGV, der auf § 1a AsylbLG verweist. Der letzte Satz des § 11 prä-
zisiert das "Vertreten-müssen" des Abschiebungshindernisses, ohne dass dies eine materielle
Änderung darstellt. Durch das letzte Wort "herbeiführt" (Präsens) wird deutlich, dass es insoweit
auf das gegenwärtige "missbräuchliche" Verhalten ankommt und nicht auf irgendwelche Handlun-
gen in der Vergangenheit.

• Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis (oder -befugnis) besitzen und vor Vollendung ihres
18. Lebensjahrs nach Deutschland eingereist sind, erhalten nach § 8 der VO einen gleichrangi-
gen Arbeitsmarktzugang, also eine Arbeitserlaubnis ohne Arbeitsmarktprüfung für eine Be-
rufsausbildung oder Beschäftigung, wenn sie in Deutschland den Abschluss einer allgemeinbil-
denden Schule erworben oder an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach dem SGB II oder
dem BBiG erfolgreich teilgenommen haben.

• in besonderen Härtefällen (§ 7) oder nach einem Jahr der Beschäftigung bei demselben Arbeit-
geber (§ 6) wird von der Arbeitsmarktprüfung abgesehen.

Die Ausländerbehörde muss jedoch auch in den Fällen, in den laut BeschVerfV keine Arbeitsmarktprüfung
stattfindet, die Arbeitsagentur beteiligen, um deren "Zustimmung" zur beantragten Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Die Zustimmung muss aber abweichend von § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG ohne Arbeitsmarktprüfung erteilt
werden. Es ist also egal, ob bevorrechtigte Bewerber verfügbar sind, und zu welchen Arbeitsbedingungen der
Ausländer beschäftigt wird (§ 39 Abs. 2 Satz 1 letzter Halbsatz).

Die Zustimmung und damit auch die Arbeitserlaubnis muss darüber hinaus in den o.g. Fällen des vierjährigen
Aufenthalts in Deutschland sowie der als Jugendliche eingereisten - ebenso wie die "Arbeitsberechtigung" - ohne
jede Beschränkung auf eine bestimmte berufliche Tätigkeit, einen bestimmten Arbeitgeber, ein bestimmtes
(örtliches) Gebiet oder bestimmte Arbeitszeiten usw. erteilt werden (§§ 8 Satz 2,  9 Abs. 4, 13 BeschVerfV). Die
Zustimmung wird dann zwar abweichend von § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG ohne Arbeitsmarktprüfung erteilt,
es ist also egal, ob bevorrechtigte Bewerber für den Job verfügbar sind. Die Arbeitsagentur prüft aber auch hier, ob
der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt
wird. Der Arbeitgeber muss der Arbeitsagentur dazu Auskunft über Bezahlung, Arbeitszeiten und sonstige
Arbeitsbedingungen erteilen (§ 39 Abs. 2 Satz 3 AufenthG).

In Fällen, in denen bereits das Aufenthaltsgesetz einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang ge-
währt (Asylberechtigte, Konventionsflüchtlinge, in der Regel für nachgezogene Familienangehörige,
§§ 25 Abs. 1 und 2, 28 Abs.5, 29 Abs. 5 AufenthG, u.a.), findet die Verordnung keine Anwendung und
die Arbeitsagentur wird nicht mehr beteiligt.

Bereits nach altem Recht erteilte Arbeitserlaubnisse behalten (ggf. auch unbefristet) weiter Geltung
(§ 105 AufenthG).

Georg Classen

www.fluechtlingsrat-berlin.de



Verordnung 
über das Verfahren und die Zulassung von 

im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung ein& Beschäftigung 
(Beschäfligungsverfahrensverordnung - BeschVeriV) 

Vom 22.  N o v e m b e r  2004 

Auf Gwnd des 5 42 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes 
vom 30. Juli 2004 (BGBI. I S. 1950), des § 61 Abs. 2 des 
Asylveriahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntma- 
chung vom 27. Juli 1993 (BGBI. I S. 1361), der durch Arti- 
kel 3 Nr. 39 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBI. I 
S. 1950) eingefügt wurde, und des 5 288 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsfördening - (Artikel 1 
des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBI. I S. 594,595). 
von denen 5 268 durch Artikel 1 Nr. 164 Buchstabe a und b 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBI. I S. 2848) 
geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit: 

Teil 1 

Zulassung von 
irn Inland lebenden Ausländern 

zur Ausübung einer Beschäftigung 

A b s c h n i t t  1 

Z u s t i m m u n g s f r e i e  B e s c h ä f t i g u n g e n  

5 1 
Grundsatz 

Die Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung für 
Ausländer, 

1. die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, die kein Auf- 
enthaltstitel zum Zweckeder Beschäftigung ist (§§ 17, 
18 und 19 des Aufenthaltsgesetzes) oder die nicht 
schon auf G ~ n d  des Aufenthaltsgesetzes zur Be- 
schäftigung berechtigt (§ 4 Abs. 2 Satz 3 des Aufent- 
haitsgesetzes), 

2. denen der Aufenthaii im Bundesgebiet gestattet ist 
(5 61 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes) und 

3. die eine Duldung nach 5 60a des Aufenthaltsgesetzes 
besitzen, 

kann in den Fallen der $5 2 bis 4 ohne Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit erteilt werden. 

5 2  

Zusihnmungsfreie Beschäftigungen 
nach der Beschäftigungsverordnung 

Die Ausübung von Beschäftigungen nach 5 2 Nr. 1 
und 2, $5 3,4 Nr. 1 bis 3,55 5,7 Nr. 3 bis 5,55 9 und 12 
der Beschäftigungsvemrdnung kann Ausländern ohne 
Zustimmung der Bundesagentur fur Arbeit erlaubt werden. 

5 3 
Beschäftigung von Familienangehörigen 

Keiner Zustimmung bedari die Ausübung einer 
Beschäftigung von Ehegatten, Lebenspartnern, Ver- 
wandten und Verschwägerten ersten Grades eines 
Arbeitgebers in dessen Betrieb, wenn der Arbeitgeber mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

5 4 
Sonstige 

zustimmungstreie Beschäftigungen 

Keiner Zustimmung bedarf die Ausübung einer 
Beschäftigung von Ausländern, die vorwiegend zu ihrer 
Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung 
oder Erziehung beschäftigt werden. 

A b s c h n i t t  2 

Z u s t i m m u n g e n  z u  
E r l a u b n i s s e n  z u r  A u s i i b u n g  e i n e r  

B e s c h ä f t i g u n g  o h n e  Vor rangprOfung  

5 5 
Grundsatz 

Die Bundesagentur für Arbeit kann die Zustimmung zur 
Ausübung einer Beschäftigung abweichend von 39 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes nach den 
Vorschriften dieses Abschnitts erteilen. 

5 6 
Fortsetzung 

eines Arbeitsverhältnisses 

Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung 
kann ohne Prüfung nach 5 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Auf- 
enthaltsgesetzes erteilt werden, wenn der Ausländer 
seine Beschäftigung nach Ablauf der Geltungsdauer 
einer für mindestens ein Jahr erteilten Zustimmung bei 
demselben Arbeitaeber fortsetzt. Dies ailt nicht für 
Beschäftigungen, für die nach dieser ver&dnung, der . . 
Beschäftigungsverordnung oder einer zwischenstaat- 
lichen Vereinbarung eine zeitliche Begrenzung bestimmt 
ist. 

Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfiigung 
kann ohne Prufung nach 5 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Auf- 
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enthaltsgesetzes erteilt werden, wenn deren Versagung 
unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des 
einzelnen Falles eine besondere Härte bedeuten würde. 

5 8 

Ausbildung und Beschäftigung von 
im Jugendalter eingereisten Ausländern 

Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung 
kann bei Ausländern, die vor Vollendung des 18. Lebens- 
jahres eingereist sind und eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzen, ohne Prüfung nach 5 39 Abc. 2 Satz 1 Nr. 1 des 
Aufenthaitsgesetzes erteilt werden für 

1. eine Beschäftigung in einem Arbeitsverhäitnis, wenn 
der Ausländer im Inland 

a) einen Schulabschluss einer allgemein bildenden 
Schule erworben hat, oder 

b) an einer einjährigen schulischen Berufsvorberei- 
tung, 

C) an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah- 
me nach dem Dnnen Buch Sozialgesetzbuch oder 

d) an einer Be~fsausbildungsvorbereitung nach dem 
Betufsbildungsgesetz regelmäßig und unter ange- 
messener Mitarbeit 

teilgenommen hat, oder 

2. eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 
oder vergleichbar geregeiten Ausbildungsberuf. wenn 
der Ausländer einen Ausbildungsvertrag abschließt. 

Die Zustimmung wird ohne Beschränkungen nach 5 13 
erteilt. 

Beschäftigung bei Vorbeschäftigungs- 
zeiten oder Iängeriristigem Voraufenthalt 

(1) Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfti- 
gung kann ohne Prüfung nach 5 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
des Aufenthaltsgesetzes Ausländern erteilt werden, die 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und 

1. drei Jahre rechtmäßig eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung im Bundesgebiet ausgeübt haben 
oder 

2. sich seit vier Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen 
erlaubt oder geduldet aufhalten: Unterbrechungszei- 
ten werden entsprechend 5 51 Abs. 1 Nr. 7 des Auf- 
enthaltsgesetzes berücksichtigt. 

(2) Auf die Beschäftigungszeit nach Absatz 1 Nr. 1 
werden nicht angerechnet Zeiten 

1. von Beschäftigungen, die vor dem ZeitpunM liegen, 
an dem der Ausländer aus dem Bundesgebiet unter 
Aufgabe seines gewöhnlichen Aufenthaltes ausge- 
reist war, 

2. einer nach dem Aufenthaltsgesetz oder der Beschäfti- 
gungsverordnung zeitlich begrenzten Beschäftigung 
oder 

3. einer Beschäftigung, für die der Ausländer auf Gtund 
dieser Verordnung, der Beschäfiigungsverordnung 
oder auf GNnd einer zwischenstaa~lichen ~ereinba 
runa von der Zustimmunos~flicht für eine Beschäfti- 
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gung befreit war. 

(3) Auf die Aufenthaltszeit nach Absatz 1 Nr. 2 werden 
Zeiten eines Aufenthaltes nach 5 16 des Aufenthaltsge- 
setzes nur zur Hälfte und nur bis zu zwei Jahren ange- 
rechnet. 

(4) Die Zustimmung wird ohne Beschränkungen nach 
5 13 erteilt. 

A b s c h n i t t  3 

Z u l a s s u n g  
v o n  g e d u l d e t e n  A u s l ä n d e r n  

z u r  A u s ü b u n g  e i n e r  B e s c h ä f t i g u n g  

Geduldeten Ausländern (5 60a des Aufenthaltsgeset- 
zes) kann mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn 
sie sich seit einem Jahr erlaubt oder geduldet im Bundes- 
gebiet aufgehalten haben. Die §§ 39 bis 41 des Aufent- 
haltsgesetzes gelten entsprechend. 

511 

Versagung der Erlaubnis 

Geduldeten Ausländern darf die Ausübung einer 
Beschäftigung nicht erlaubt werden, wenn sie sich in das 
Inland begeben haben, um Leistungen nach dem Asylbe- 
werberleistungsgesetz zu erlangen, oder wenn bei diesen 
Ausländern aus von ihnen zu vertretenden Gründen auf- 
enthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 
ktinnen. Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe insbe- 
sondere. wenn er das Abschiebunashindernis durch Täu- 
schung über seine Identität oder seine Staatsangehörig- 
keit oder durch falsche Angaben herbeiführt. 

Teil 2 

Zuständigkeits- 
und Veriahrensregelungen 

5 12 

Zuständigkeit 

(1) Die Entscheidung über die Zustimmung zur Aus- 
übung einer Beschäftigung trifft die Agentur für Arbeit, in 
deren Bezirk der Ort der Beschäftigung der betreffenden 
Person liegt. Als Beschäftigungsort gilt der Ort, an dem 
sich der Sitz des Betriebes oder der Niederlassung des 
Arbeitgebers befindet. Bei Beschäftigungen mit wech- 
selnden Arbeitsstätten gilt der Sitz der für die Lohnab- 
rechnung zuständigen Stelle des Arbeitgebers als 
Beschäftigungsort. 

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann die Zuständig- 
keit für bestimmte Berufs- oder Personengruppen aus 
Zweckmäßigkeitsgründen anderen Dienststellen ihres 
Geschäftsbereichs übertragen. 

5 13 
Beschränkung der Zustimmung 

(1) Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfti- 
gung kann hinsichtlich 



1. der beniflichen Tätigkeit, 

2. des Arbeitgebers, 

3. des Bezirkes der AgenturfürArbeit und 

4. der Lage und Verteilung der Arbeitszeit 

beschränkt werden. 

(2) Die Zustimmung wird für die Dauer der Beschäfti- 
gung, längstens für drei Jahre erteilt. 

5 14 
Reichweite der Zustimmung 

(1) Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfti- 
gung wird jeweils zu einem bestimmten Aufenthaltstitel 
erteilt. 

(2) Ist die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel erteilt 
worden. so ailt die Zustimmuna im Rahmen ihrer zeit- 
lichen Begr&zung auch für jeden weiteren ~ufenthalts- 
titel fort. Ist der Aufenthaltstitel aus vßlkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen erteilt worden, gilt 
die Zustimmung abweichend von Satz 1 für die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach 5 18 des Aufenthaltsge- 
setzes nicht fort. 

(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 gelten entsprechend für 
die erteilte Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfti- 
gung an Personen, die eine Aufenthaltsgestattung oder 
Duldung besitzen. 

(4) Ist die Zustimmung für ein bestimmtes Beschäfti- 
gungsverhältnis erteilt worden, erlischt sie mit der Been- 
digung dieses Beschäftigungsverhältnisses. 

Teil 3 

Schlussvorschrifien 

Günstigere Regelungen des Beschlusses Nr. 1/80 des 
Assoziationsrates EWG-Türkei (Amtliche Nachrichten der 
Bundesanstalt für Arbeit Nr. 111981 S. 2) über den 
Zugang türkischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und ihrer Familienangehßrigen zum Arbeitsmarkt bleiben 
unberührt. 

5 16 

Übergangsregelung 

(1) Einevor dem lnkrafiireten dieser Verordnung erteil- 
te Zusichening der Erteilung einer Arbeitsgenehmigung 
gilt als Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zu 
einer Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung. 

(2) Eine bis zum 31. Dezember 2004 arbeitsgeneh- 
migungsfrei aufgenommene Beschäftigung gilt ab dem 
1. Januar 2005 als zustimmungsfrei. 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

Der Bundesmin is ter  
fü r  Wi r tschaf t  u n d  Arbe i t  




